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Einleitung 

In den letzten Jahren haben zahlreiche Projekte und sonstige Anre-
gungen die Diskussion um eine Reform des Verkehrshaftpflichtrechts 
auch in Frankreich und Deutschland neu belebt1• 

Gerade in Frankreich hat sich die in ihren Ansätzen zunächst nur punk-
tuelle Kritik an Unzulänglichkeiten des geltenden Haftpflichtrechts in-
zwischen zur Grundsatzkritik am gesamten System ausgeweitet. Im 
französischen Recht fehlt allerdings bis zum heutigen Tag jede Spezial-
regelung für die Behandlung der haftungsrechtlichen Fragen von Ver-
kehrsunfällen. Grundlage der geltenden Regelung bilden nach wie vor 
die Artikel1382 und 1384 § 1 des Code civil in ihrer seit 1804 nur unmaß-
geblich veränderten Fassung und in der Auslegung, welche sie durch die 
Rechtsprechung erfahren haben1• 

Ein Großteil der französischen Reformer begnügt sich heute nicht da-
mit, mittels Vorschlägen zu einer Kodifizierung der haftungsrechtlichen 
Grundsätze Unklarheiten und Abgrenzungsprobleme auf dem Boden des 
praktizierten Rechts zu beseitigen. Insbesondere Tune, dessen Reform-
schrift "La seeurite routiere" unter dem Namen "Projekt Tune" nicht nur 
in Frankreich Aufsehen erregt hat, sieht in der grundsätzlichen Beibe-
haltung der bisherigen haftungsrechtlichen Konzeption keine Möglich-
keit mehr, den Schutz der Unfallopfer auf sachgerechte Weise zu gewähr-
leisten. 

1 Vgl. für das franz. Recht insbes.: Bedour, Pour un droit special; Blaevolet, 
D 1966. chron. 113; Carbonnier II, § 170; Marty, Rev. dr. contempor. 1966, Nr. 1, 
79; Toulemon et Moore, Gaz.Pal. 1966.2.120 ff.; Tune, La securite routiere; 
ders., Traffic Accident Compensation in France; ders. Droit social 1967, 71 ff. 
(mit anschließender Stellungnahme verschiedener Autoren zum "Projet Tune"); 
ders., Rev. trim. dr. civ. 1967, 82 ff.; ders., Anm. D 1969.1.127; für das deutsche 
Recht sei verwie!H!n auf die Veröffentlichungen von: Bloembergen, DRiZ, 34; 
Deutsch, JZ 1968, 721; Güllemann, Ausgleich von Verkehrsunfallschäden; Hauss, 
Vers.Wiss. 1967, 151; Hippel, NJW 1967, 1729; ders., Schadenausgleich; Kämmer, 
Vers.Wiss. 1967, 169; VersR 1967, 12; v. Marschall, Reflexschäden, S. 191 ff.; 
ders., VersR 1968, 509; Müller-Stiller, S. 75 ff.; Rasehorn, DAR 1960, 107 ff.; 
Weitnauer, Rev. int. dr. comp. 1967, 821 ff.; ders., DB 1968, 879 ff.; Weyers, 
Unfallschäden, S. 149 ff.; wegen weiterer Nachweise früherer Reformpläne s. 
Güllemann, S. 86 ff.; vgl. aber auch Borgmann, ZRP 1973, 53' f. 

! Art. 1382 C. c. lautet: "Tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer." 
Art. 1384 §1 C.c. lautet: "On est responsable non seulement du dommage que 
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait 
des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l'on a saus sa garde." 



12 Einleitung 

Als Gründe dafür, daß ganz neue Wege zu beschreiten seien, nennt Tune 
den Umstand, daß der traditionelle Verschuldensbegriff als Anknüpfungs-
punkt für die Begründung der Ersatzpflicht problematisch geworden sei3, 

und die Fragwürdigkeit, die speziell die Anwendung des klassischen Ver-
schuldensbegriffes auf das Verhalten im heutigen Straßenverkehr mit 
sich bringe; des weiteren das Argument, daß der haftpflichtversicherte 
Kraftfahrer ohnedies nicht für den von ihm verursachten Schaden ein-
stehen müsse, und die soziale Ungerechtigkeit, die darin gegenüber den 
nichtversicherten Unfallbeteiligten liege; schließlich die Tatsache, daß ein 
größerer Teil von schutzwürdigen Unfallopfern leer ausgehe, und nicht 
zuletzt die mangelhafte Koordination von Unfallhaftpflichtversicherung 
und Sozial versicherung4. 

Eines der "dunkelsten Kapitel" stellen für Tune die Kosten der gegen-
wärtigen Regelung dar, die mitunter ein Heer von Juristen über viele 
Jahre hinweg beschäftige, während das Unfallopfer auf seine Entschä-
digung warte&. 

Tune schlägt daher vor, daß, von gewissen, exakt bestimmbaren Aus-
nahmen abgesehen, sämtliche Unfallbeteiligte ohne Rücksicht auf ihr 
Verschulden im Einzelfall entschädigt werden und auch nur im Falle 
einer strafrechtlichen Verurteilung der Versicherung gegenüber regreß-
pflichtig werden sollen. Rechtsbeziehungen der Schädiger untereinander 
sollen dabei entfallen6• 

Tuncs Projekt, das allerdings vor dem letzten Schritt einer Überleitung 
der Haftpflichtversicherung in eine der Sozialversicherung entsprechen-
de Unfallversicherung innehält, läßt sich in eine Serie von weiteren Re-
formvorschlägen einreihen, die von Verbesserungen der Leistungen des 
in Frankreich geschaffenen Garantiefonds7 bis zur Absorption des zivil-
rechtlichen Entschädigungssystems durch die "securite sociale" reichen8• 

In Deutschland hat besonders Eicke von Hippel Tuncs Ideen aufge-
griffen9, wobei er die von Tune vermiedene Lösung einer zentralisierten 

3 Es sei hier mit Tune auf die in Frankreich vielbeachtete Arbeit von Gene-
vieve Viney ,.Le declin de Ia responsabilite civile" verwiesen; für das deutsche 
Recht ist insbesondere auf Esser hinzuweisen, der in der 1941 erschienenen 
Schrift "Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung" in einem 
Aufsatz, JZ 1953, 129, und in seinem Lehrbuch, Schuldrecht II, §§ 201, 204, auf 
Degenerationserscheinungen des Schadenersatzrechtes aufmerksam macht. 
Vgl. auch die jüngst erschienene umfangreiche Untersuchung von Weyers, 
Unfallschäden, insbes. s. 635 ff. 

' Vgl. Tune, insbes. in "La securite routiere". 
5 Vgl. Tune, insbes. Anm. D 1969, 124 ff. 
• Vgl. Tune, La securite routiere, Rdz. 42- 81. 
7 So z. B. Touteman und Moore Gaz.Pal. 1966. doctr. 120 ff. 
8 So Carbonnierii, § 170. 
9 So v. Hippet, Schadenausgleich. 
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Organisation der Versicherung in privat- oder öffentlichrechtlicher 
Form fordert10• In ihrer Spannbreite nicht weit entfernt liegen auch die 
Vorstellungen Güllemanns11 , der zugleich über die amerikanischen Pro-
jekte referiert. 

Es kann nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, den im einzel-
nen entstandenen Projekten kritisch nachzugehen und ihre Vorzüge und 
Nachteile gegeneinander abzuwägen. Aus dem Kreis der erwähnten Fak-
toren, die insbesondere in Frankreich den Boden für die Aufnahme ei-
ner Reformdiskussion geebnet hatten, sei im wesentlichen der eine her-
ausgegriffen und im Hinblick auf die Situation in Deutschland kritisch 
beleuchtet, der zugleich das auslösende Moment für das Anwachsen der 
Kritik geworden war: die Frage nach dem Standpunkt und der inneren 
Geschlossenheit des praktizierten Rechts. 

to Vgl. insbes. S. 118 aaO. 
11 Güllemann, Ausgleich von Verkehrsunfallschäden. Vgl. insbes. die Zu-

sammenfassung S. 162 - 165. 


